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Interkalargefälle / Interkalarfrüchte

Interkalargefälle oder Interkalarfrüchte sind die Erträge eines Benefiziums

oder einer Pfründe, die in der Zeit zwischen ihrer Erledigung (durch

Tod, Amtsverzicht oder Versetzung) und ihrer Neubesetzung anfallen.

Im Mittelalter beanspruchte der Heilige Stuhl diese Einkünfte. Nach

cann. 1480-1482 CIC/1917 gehört die Hälfte der Inkalargefälle dem

Benefizium oder dem Gemeinschaftsvermögen (z.B. eines Domkapitels)

und zur anderen Hälfte der Kirchenstiftung. Wo die alte Gewohnheit

besteht, dass die Interkalargefälle ganz an die Diözese fallen, in der

das Benefizium liegt, wird dieses Gewohnheitsrecht vom römischen

Kirchenrecht toleriert.
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